
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/12/4 4Ob552/90,
5Ob280/97f

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1990

Norm

WEG 1975 §13

Rechtssatz

Wenngleich im Gründungsstadium einer Wohnungseigentumsgemeinschaft zwischen den einzelnen

Wohnungseigentumsbewerbern keine gesetzlichen Rechtsbeziehungen bestehen, können diese doch vertraglich

begründet werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 552/90

Entscheidungstext OGH 04.12.1990 4 Ob 552/90

5 Ob 280/97f

Entscheidungstext OGH 08.07.1997 5 Ob 280/97f

nur: Wenngleich im Gründungsstadium einer Wohnungseigentumsgemeinschaft zwischen den einzelnen

Wohnungseigentumsbewerbern keine gesetzlichen Rechtsbeziehungen bestehen. (T1)
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